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Allerhöchste Verordnung, betr. die Kusfuhr von Angoraziegen aus dem Schutz-
gebiete Deutsch-Südwestafrika.

Vom 15. Februar 1909.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen ufsw.,

verordnen für das deutsch-südwestafrikanische Schutzgebiet auf Grund §§ 1, 6 des Schutzgebietsgesetzes
(Reichs-Gesetzbl. 1900, S. 813) im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Die Ausfuhr von Angoraziegen aus dem Schutzgebiet ist verboten.
§ 2. Wer entgegen der Vorschrift dieser Verordnung Angoraziegen ausführt, wird mit

einem Jahre Gefängnis und einer Geldstrafe von 10 000 1/¼ bestraft.


